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Bemerkungen zur Stellungnahme der BFE vom 5.3.2013 

für das Wasserkraftwerk Mühleberg 

 
Zu meinem Bericht vom 11.02.2013 hat die BFE am 5.03.2013 Stellung genommen. Eine genaue 

Betrachtung der BFE Stellungnahme zeigt, dass meine Kritiken nicht entkräftet wurden. 

Nachfolgend werden Bemerkungen zur BFE Stellungnahme gemacht.   

 

 

Die Stellungnahmen der BFE zu den Richtlinien (grün gerahmt) sind widersprüchlich. Das 

Basisdokument zur Konstruktiven Sicherheit von Stauanlagen fordert unmissverständlich einen 

erhöhten Sicherheitsfaktor für den Nachweis gegen Gleiten bei Erdbeben, falls die Kohäsion 

berücksichtigt wird. Dieser Sicherheitsfaktor wurde in der Januarversion des Stucky Gutachtens 

nicht erfüllt. Mit der Formulierung „Dieses Basisdokument definiert Sicherheitsfaktoren für 

extreme Einwirkungen im Allgemeinen“ versucht die BFE, die darin enthaltenen Forderungen 

außer Kraft zu setzen. Was ist unter „extreme Einwirkungen im Allgemeinen“ zu verstehen? Aus 

dem Basisdokument für Konstruktive Sicherheit geht klar vor, dass der Lastfall Erdbeben damit 

gemeint ist. Im Anschluss daran erklärt die BFE „Nebst diesen Anforderungen gelten jedoch 

speziell für die Erdbebeneinwirkung die Anforderungen im Basisdokument zum Nachweis der 

Erdbebensicherheit“. Mit der Formulierung „Nebst diesen Anforderungen (…)“ geriet die BFE 

selbst in Widerspruch. Dies bedeutet, dass neben dem Basisdokument zur Konstruktiven 
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Sicherheit auch das Basisdokument für Erdbeben mit berücksichtig wird. Man darf also das 

Dokument zur Konstruktiven Sicherheit nicht außer Acht lassen. Aus meiner Sicht liegt hier ein 

Widerspruch vor. Entweder wurden die Richtlinien widersprüchlich angewandt oder es 

existieren Widersprüche in den Richtlinien. Die BFE sollte hier Klarheit schaffen.  

Die zweite Erklärung (rot gerahmt) zur Standsicherheit ist nicht zufriedenstellend. Es bleibt zu 

fragen, was die Folgen eines Gleitens bzw. Kippens für die Wasserkraftanlage (Wehr und 

Maschinenhaus) von Mühleberg sind. Ein Wehr unterscheidet sich von einem massiven 

Schüttdamm aus Erde und Felsen, bei denen Sicherheitsreserve vorhanden sind. Ein Kippen bzw. 

ein Gleiten hat schwerwiegende Folgen für ein vergleichsweise schlankes und leicht-gewichtiges 

Wehr und kann zu unkontrollierbarem Ausbruch des Stauwassers führen.  

 

 

Man beachte, dass die Kohäsion von 300 kPa gemäß Baugrunduntersuchungen als 

charakteristischer Kennwert (Normalfall) angesetzt werden soll. Im Stucky Gutachten wurde 

jedoch eine erhöhte Kohäsion von 400 kPa anstelle der empfohlenen Kohäsion von 300 kPa 

verwendet. Anstatt eines Nachweises mit der empfohlenen Kohäsion (Normalfall) begnügte sich 

die BFE mit einer sog. Sensibilitätsanalyse, welche den Namen m.E. nicht verdiente. Es handelt 

sich beim Nachweis mit der Kohäsion von 300 kPa nicht um eine Sensibilitätsanalyse sondern um 

den Normalfall mit charakteristischen Kennwerten. Eine echte Sensibilitätsuntersuchung sollte 

mit einem reduzierten Kennwert gegenüber dem Normalfall durchgeführt werden, z.B. mit einer 

reduzierten Kohäsion von 200 kPa.  
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Es ist nicht klar, welche Gefährdungsannahmen für den Standort Mühleberg zugrunde gelegt 

wurden, die höher als die Anforderungen im Basisdokument zur Erdbebensicherheit von 

Stauanlagen sind.  

 

Zu den Materialkennwerten ist zu bemerken, dass die erhöhte Kohäsion von 400 kPa anstelle der 

empfohlenen Kohäsion aus den umfangreichen Unterlagen im Gutachten verwendet wurde.  Aus 

meiner Sicht ist diese Vorgehensweise problematisch. Die empfohlenen Kennwerte dürfen nicht 

nach Belieben günstig verändert werden. 
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Auch wenn die BFE keinen Bedarf sieht, halte ich nach wie vor für ratsam, dass die BFE die 

Meinung von Fachleuten zu Rat zieht. Der Widerspruch in der Anwendung von Richtlinien und 

die unzureichenden begründeten Materialkennwerte lassen eine Beratung durch Fachleute 

sinnvoll erscheinen. 

Ferner sei darauf hingewiesen, dass die Rechenergebnisse im Stucky Gutachten durch die BFE 

zahlenmäßig nachvollzogen werden sollen. Den Ergebnissen im Gutachten liegt eine komplexe 

numerische Berechnung (die Methode der finiten Elemente) zugrunde. Numerische 

Berechnungen mit einer anderen Software als die von Stucky benutzte Software sollen die 

Ergebnisse bestätigen. 

Zusammenfassend halten wir fest, dass die Einwände in meinem Bericht vom 11.02.2013 durch 

die Stellungnahme der BFE nicht entkräftet wurden. Sie bleiben weiter bestehen. Bei der 

Erstellung und Prüfung des Gutachtens von Stucky sollen u.a. Widersprüche bei der Anwendung 

der Richtlinien beseitigt werden, die empfohlenen Kennwerte verwendet werden und die 

Rechenergebnisse zahlenmäßig überprüft werden. 
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